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Das erfordert  im einzelnen:

1. Es muß ein Zustand objekt iv exist ieren, der als 
Gefahr für die öffent l iche Ordnung und Sicherheit  
wirkt .  Die al lgemeine abstrakte Mögl ichkeit  des Be
stehens einer Gefahr oder die bloße subjekt ive Inter
pretat ion des Bestehens einer Gefahr reichen somit 
nicht aus, um eine bestehende Gefahr für die öffent
l iche Ordnung und Sicherheit  begründen zu können.

2» Es ist  erforderl ich, daß die Wahrscheinl ichkeit  be
steht,  daß der die Gefahr bi ldende Zustand jederzeit  
in eine tatsächl iche Beeinträcht igung der öffent
l ichen Ordnung und Sicherheit  Umschlagen kann. Objek
t iv exist ierende Zustände, durch die nicht die reale 
Mögl ichkeit  des Eintr i t ts einer Beeinträcht igung der 
öffent l ichen Ordnung und Sicherheit  gegeben ist ,  s ind 
keine Gefahren im Sinne des VP-Gesetzes.

3. Durch diesen Zustand muß ein oder es müssen mehrere 
konkret best immbare Bereiche des gesel lschaft l ichen 
Verhältnisses öffent l iche Ordnung und Sicherheit  be
einträcht igt  werden können.

4. Die mit  dem Zustand verbundene destrukt ive Einwirkung 
auf den konkreten Bereich der öffent l ichen Ordnung 
und Sicherheit  muß eine solche Schwere haben, daß die 
Mögl ichkeit  einer Beeinträcht igung des zuverlässigen 
Schutzes der sozial ist ischen Staats- und Gesel lschafts
ordnung, der sozial ist ischen Errungenschaften, des 
fr iedl ichen Lebens und der schöpfer ischen Arbeit  oder 
der Gestal tung des Lebens eines jeden Bürgers in vol ler 
Wahrung seiner Würde, seiner Freiheit  und seiner Rechte 
besteht.  Die Mögl ichkeit  einer solchen Beeinträcht i
gung ist  nicht gegeben, wenn nur unbedeutende Nachtei le 
u. a. beispielsweise in Form von geringfügigen Beläst i 
gungen und Unbequemlichkeiten erwachsen können. Das 
mögl iche Entstehen von nur unbedeutenden Beeinträcht i
gungen stel l t  keine Gefahr im Sinne des VP-Gesetzes dar,

Von dem hier charakter is ierten Begri f f  der ("al lgemeinen“) 

Gefahr ausgehend, sind die anderen vom VP-Gesetz verwendeten 

Gefah renbegri f fe wie folgt zu best immen:

Der Begri f f  unmittelbare (konkrete) Gefahr weist auf den Zeit

punkt des mögl ichen Eintr i t ts der Beeinträcht igung der öffent

l ichen Ordnung und Sicherheit  hin. Eine unmittelbare Gefahr


